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Niedersächsisches Bildungs-
urlaubsgesetz (NBildUG)

in der Fassung vom 25. Januar 1991,
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1992,
geändert durch § 120 Nds. PersVG,
zuletzt geändert  durch § 21 EBG vom 12. Dezember 1996.

§ 1

Bildungsurlaub dient der Weiterbildung (Erwachsenenbil-
dung) im Sinne von § 1 des Gesetzes zur Förderung der
Erwachsenenbildung in der Fassung vom 12. Dezember 1996
(Nieders. GVBI. S. 488).

§ 2

(1) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben einen
Anspruch auf Bildungsurlaub zur Teilnahme an nach § 10
dieses Gesetzes anerkannten Bildungsveranstaltungen. Ein
Anspruch auf Bildungsurlaub nach diesem Gesetz besteht
nicht, wenn dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin
für die Bildungsveranstaltung nach anderen Gesetzen, ta-
rifvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarungen Freistel-
lung von der Arbeit mindestens für die Zeitdauer nach Ab-
satz 4 und unter Lohnfortzahlung mindestens in Höhe des
nach § 5 zu zahlenden Entgelts zusteht. Dasselbe gilt, wenn
dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin Freistellung
nach den anderen Regelungen nur deshalb nicht zusteht,
weil diese bereits für andere Bildungsveranstaltungen in
Anspruch genommen wurde.

(2) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind Arbeiter
und Arbeiterinnen, Angestellte sowie die zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen gelten auch

1. die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen gleich-
gestellten Personen,

2. andere Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind, und

3. Beschäftigte im Sinne von § 40 Abs. 2 des Bundes-
sozialhilfegesetzes, die in Werkstätten für Behinderte
tätig sind.

(3) Der Anspruch auf Bildungsurlaub kann erstmals nach
sechsmonatigem Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses
geltend gemacht werden.

(4) Der Anspruch des Arbeitnehmers oder der Arbeitneh-
merin auf Bildungsurlaub umfaßt fünf Arbeitstage inner-
halb des laufenden Kalenderjahres. Arbeitet der Arbeit-
nehmer oder die Arbeitnehmerin regelmäßig an mehr oder
an weniger als fünf Arbeitstagen in der Woche, so ändert
sich der Anspruch auf Bildungsurlaub entsprechend.

(5) Bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses wird
auf den Anspruch der Bildungsurlaub angerechnet, der schon
vorher in dem betreffenden Kalenderjahr gewährt wurde.

(6) Ein nicht ausgeschöpfter Bildungsurlaubsanspruch des
vorangegangenen Kalenderjahres kann noch im laufenden
Kalenderjahr geltend gemacht werden. Soweit der Ar-
beitgeber oder die Arbeitgeberin zustimmt, können im lau-
fenden Kalenderjahr auch die nicht ausgeschöpften
Bildungsurlaubsansprüche der beiden Kalenderjahre

unmittelbar vor dem vorangegangenen Kalenderjahr gel-
tend gemacht werden; dies gilt jedoch nur, wenn sie ge-
meinsam mit den Bildungsurlaubsansprüchen des laufen-
den und des vorangegangenen Kalenderjahres für eine
zusammenhängende Bildungsurlaubsveranstaltung geltend
gemacht werden. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin kann verlangen, daß der Arbeitgeber oder die Ar-
beitgeberin eine Zustimmung nach Satz 2 in schriftlicher
Form erklärt.

(7) Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin ist verpflich-
tet, bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses auf Ver-
langen eine Bescheinigung darüber auszustellen, ob und
in welchem Umfange dem Arbeitnehmer oder der Arbeit-
nehmerin in den vorangegangenen drei Kalenderjahren
und im laufenden Kalenderjahr Bildungsurlaub nach die-
sem Gesetz gewährt worden ist.

§ 3

Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann die Gewäh-
rung von Bildungsurlaub ablehnen, sobald die Gesamtzahl
der Arbeitstage, die im laufenden Kalenderjahr von den
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen für Zwecke des
Bildungsurlaubs nach diesem Gesetz in Anspruch genom-
men worden sind, das Zweieinhalbfache der Zahl der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, die am 30. April des Jah-
res nach diesem Gesetz bildungsurlaubsberechtigt waren,
erreicht hat. Beträgt der Bildungsurlaub, den der Arbeit-
geber oder die Arbeitgeberin danach zu gewähren hat,
weniger als fünf Tage, so entsteht für den Arbeitgeber oder
die Arbeitgeberin in diesem Kalenderjahr keine Verpflich-
tung, Bildungsurlaub zu gewähren. Ergibt im übrigen die
Teilung der errechneten Bildungsurlaubstage durch fünf
Resttage, so gilt das gleiche für die Resttage. Die Bildungs-
urlaubstage, für die eine Verpflichtung zur Gewährung von
Bildungsurlaub in einem Kalenderjahr nicht entstanden ist,
werden bei der Berechnung im folgenden Kalenderjahr
berücksichtigt.

§ 4

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen wegen der
Inanspruchnahme von Bildungsurlaub nach diesem Gesetz
nicht benachteiligt werden.

§ 5

Bildungsurlaub wird vom Arbeitgeber oder von der Arbeit-
geberin ohne Minderung des Arbeitsentgelts gewährt. Das
fortzuzahlende Entgelt für die Zeit des Bildungsurlaubs wird
entsprechend der Bestimmungen des Gesetzes zur Rege-
lung der Lohnfortzahlung an Feiertagen vom 2. August 1951
(Bundesgesetzbl. IS. 479), geändert durch Artikel 20 des
Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (Bundes-
gesetzbl. IS. 3091), berechnet.

§ 6

(1) Der Anspruch auf Erholungsurlaub sowie der Anspruch
auf Freistellung von der Arbeit nach anderen Gesetzen,
tarifvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarungen wer-
den durch dieses Gesetz nicht berührt.

(2) Von den Vorschriften dieses Gesetzes darf vom Arbeit-
geber oder von der Arbeitgeberin nur zugunsten des Arbeit-
nehmers oder der Arbeitnehmerin abgewichen werden. Ab-
weichungen von § 2 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 sind unzulässig.
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§ 7

Erkrankt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin wäh-
rend des Bildungsurlaubs und ist wegen der Erkrankung
eine Teilnahme an der Bildungsveranstaltung nicht mög-
lich, so ist die Zeit der Erkrankung auf den Bildungsurlaub
nicht anzurechnen, wenn die Erkrankung und die dadurch
bedingte Unfähigkeit, an der Bildungsveranstaltung teilzu-
nehmen, dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin durch
eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden.

§ 8

(1) Die Inanspruchnahme und die zeitliche Lage des Bil-
dungsurlaubs sind unter Angabe der Bildungsveranstaltung
dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin so früh wie mög-
lich, in der Regel mindestens vier Wochen vorher, schrift-
lich mitzuteilen.

(2) Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann unbescha-
det der Regelung des § 3 die Gewährung von Bildungsur-
laub für den mitgeteilten Zeitraum nur ablehnen, wenn
zwingende betriebliche oder dienstliche Belange entgegen-
stehen; die Erholungswünsche anderer Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, denen unter sozialen Gesichtspunkten
eine Verlegung des Erholungsurlaubs nicht zuzumuten ist,
sind vorrangig zu berücksichtigen. Bei der Gewährung des
Bildungsurlaubs haben diejenigen Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen den Vorrang, die im Verhältnis zu den
übrigen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen den
Bildungsurlaub in geringerem Umfang in Anspruch genom-
men haben. Haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
an Schulen oder Hochschulen ihren Erholungsurlaub in der
unterrichts- oder vorlesungsfreien Zeit zu nehmen, so gilt
das gleiche für den Bildungsurlaub.

(3) Den zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten kann die
Gewährung von Bildungsurlaub für den mitgeteilten Zeit-
raum nur abgelehnt werden, wenn besondere betriebliche
oder dienstliche Ausbildungsmaßnahmen entgegenstehen.

(4) Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die nach
Absatz 1 rechtzeitig mitgeteilte Teilnahme an einer Bil-
dungsveranstaltung nicht spätestens zwei Wochen vor Be-
ginn der Veranstaltung schriftlich abgelehnt, so gilt der Bil-
dungsurlaub als bewilligt.

(5) Ist der Bildungsurlaub für das vorangegangene Kalen-
derjahr versagt worden, so können dem Anspruch auf Bil-
dungsurlaub im laufenden Jahr Versagungsgründe nach Ab-
satz 2 Satz 1 Halbsatz 1 nicht entgegengehalten werden.

(6) Die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung ist dem
Arbeitgeber oder der Arheitgeberin nachzuweisen.

§ 9
(gestrichen)

§ 10

(1) Die Anerkennung von Bildungsverantaltungen spricht eine
vom Landesministerium bestimmte Stelle aus. Das Landes-
ministerium kann diese Aufgabe auch einer nichtstaatlichen Stelle
übertragen, die zu deren Übernahme bereit ist. Die Stelle han-
delt dabei im Auftrage des Ministeriums für Wissenschaft und
Kultur und ist an dessen Weisungen gebunden.

(2) In der Verordnung kann insbesondere festgelegt wer-
den, welche Angaben Anträge auf Anerkennung von
Bildungsveranstaltungen enthalten müssen, welche Nachwei-
se den Anträgen beizufügen sind und für welche Zeiträume
Anerkennungen ausgesprochen werden können.

(3) Zu den Anträgen auf Anerkennung von Bildungs-
veranstaltungen, die überwiegend der beruflichen Bildung
dienen, sind in Zweifelsfällen die niedersächsischen Spitzen-
organisationen der Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände zu hören. Zu allen übrigen Anträgen ist in Zweifels-
fällen dem nach § 15 des Gesetzes zur Förderung der Erwach-
senenbildung in der Fassung vom 30. Januar 1984 (Nieders.
GVBI. S. 9) gebildeten Landesausschuß für Erwachsenenbil-
dung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(1) Eine Veranstaltung wird anerkannt, wenn
1. sie ausschließlich der Weiterbildung im Sinne des § 1

dient,
2. sie jeder Person offensteht, es sei denn, daß eine be-

stimmte Auswahl des Teilnehmerkreises aus beson-
deren pädagogischen Gründen geboten ist,

3. ihr Programm veröffentlicht wird,
4. der Träger hinsichtlich seiner Einrichtungen und ma-

teriellen Ausstattung, seiner Lehrkräfte und Bil-
dungsziele eine sachgemäße Bildungsarbeit gewähr-
leistet und

5. die Ziele des Trägers und der Inhalt der Bildungsver-
anstaltung mit der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland und der vorläufigen
Niedersächsischen Verfassung im Einklang stehen.

(2) Eine Veranstaltung darf nicht anerkannt werden, wenn
1. die Teilnahme von der Zugehörigkeit zu Parteien, Ge-

werkschaften, Religionsgemeinschaften oder ähnli-
chen Vereinigungen abhängig gemacht wird

oder wenn die Veranstaltung
2. unmittelbar der Durchsetzung politischer Ziele,
3. ausschließlich betrieblichen oder dienstlichen Zwecken,
4. der Erholung, der Unterhaltung, der privaten Haus-

haltsführung, der Körper- oder Gesundheitspflege, der
sportlichen, künstlerischen oder kunsthandwerklichen
Betätigung oder der Vermittlung entsprechender
Kenntnisse oder Fertigkeiten,

5. dem Einüben psycholog. oder ähnlicher Fertigkeiten,
6. dem Erwerb von Fahrerlaubnissen oder ähnlichen Be-

rechtigungen dient
oder wenn sie
7. als Studienreise durchgeführt wird.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nrn. 4 bis 6 können Veran-
staltungen anerkannt werden, die

1. der beruflichen Weiterbildung oder
2. der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher oder ne-

benberuflicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
auf dem betreffenden Gebiet dienen.

(4) Abweichend von Absatz 2 Nrn. 4 und 5 können Veran-
staltungen anerkannt werden, wenn diese aus pädagogi-
schen oder didaktischen Gründen Abschnitte der Betätigung
auf den betreffenden Gebieten von insgesamt nicht mehr
als einem Viertel der Veranstaltungsdauer enthalten.

(5) Abweichend von Absatz 2 Nr. 7 können Veranstaltun-
gen anerkannt werden, die vom Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung durchgeführt werden und der
politischen Bildung dienen; dies gilt entsprechend für Ver-
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anstaltungen am Sitz von Institutionen der Europäischen
Gemeinschaft.

(6) Soweit Träger von Veranstaltungen nicht juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts sind, sollen sie die Anforde-
rungen des Steuerrechts an die Gemeinnützigkeit erfüllen.
Hiervon kann abgesehen werden, wenn ein Träger beson-
ders qualifizierte Leistungen im Sinne von Absatz 1 Nr. 4
nachweist.

(7) Eine Bildungsveranstaltung soll in der Regel an fünf,
mindestens jedoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen
stattfinden. Wenn die Art der Bildungsveranstaltung es
erfordert, kann diese innerhalb von höchstens zwölf zusam-
menhängenden Wochen auch an nur einem Tag wöchent-
lich, insgesamt aber an mindestens fünf Tagen, durchge-
führt werden.

(8) Das Landesministerium wird ermächtigt, die Anforde-
rungen, die

1. an die Veröffentlichung von Programmen
und
2. in pädagogischer Hinsicht an Dauer, Form und Teil-

nehmerzahl von Bildungsveranstaltungen zu stellen
sind, durch Verordnung näher festzulegen.

§ 12

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag einmal in
jeder Wahlperiode über die Durchführung dieses Gesetzes.

(2) Die Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen sind
verpflichtet, der nach § 10 Abs. 1 zuständigen Stelle Aus-
kunft über Gegenstand, Verlauf und Teilnehmer der anerk-
annten Veranstaltungen zu erteilen. Der Veranstalter oder
die Veranstalterin hat Beauftragten der nach § 10 Abs. 1
zuständigen Stelle zu dem Zweck, sich über den Verlauf
anerkannter Veranstaltungen zu informieren, nach vorhe-
riger Ankündigung den Zutritt zu diesen zu gestatten.

(3) Das Landesministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung nähere Vorschriften über das Berichtsverfahren nach
Absatz 2 Satz 1 zu treffen.

§ 13

- aufgehoben -

§ 14

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. 1)

1) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprüngli-
chen Fassung vom 5. Juni 1974 (Nieders. GVBI. S. 321).

DVO-NBildUG (Durchführungsverordnung)

Vom 26. März 1991,
geändert durch Verordnung vom 17. April 1997

Aufgrund des § 10 Abs. 2 Satz 2 und 3, des § 11 Abs. 8 und
des § 12 Abs. 3 des Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes
(NBildUG) in der Fassung vom 25. Januar 1991 (Nieders. GVBI.
S. 29) wird verordnet:

§ 1

(1) Anträge auf Anerkennung von Bildungsveranstaltungen
nach § 10 NBildUG sollen spätestens drei Monate vor Beginn
der Veranstaltung bei der Anerkennungsbehörde gestellt
werden.

(2) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können die An-
erkennung von Bildungsveranstaltungen nur beantragen,
wenn diese außerhalb Niedersachsens stattfinden, die Träger
dieser Veranstaltungen nicht ihren Sitz in Niedersachsen haben
und sie selbst die Anerkennung nicht beantragt haben.

§ 2

(1) Bildungsveranstaltungen können unter folgenden Vor-
aussetzungen anerkannt werden:

1. gleichbleibender Teilnehmerkreis mit in der Regel
höchstens 50 Personen,

2. einheitliche Leitung,
3. einheitliches Thema,
4. Mindestarbeitsumfang von in der Regel acht Unter-

richtsstunden täglich, je vier Unterrichtsstunden am
An- und Abreisetag.

(2) Die Anerkennung wird grundsätzlich für die beantrag-
te Veranstaltung augesprochen. Auf Antrag kann die An-
erkennung Wiederholungsveranstaltungen einbeziehen,
die bis zum Ablauf des übernächsten Kalenderjahres durch-
geführt werden.

Bildungsveranstaltungen, die für Teilzeitbeschäftigte ausge-
schrieben sind, deren Arbeitszeit die Hälfte oder weniger als
die Hälfte der Arbeitszeit entsprechend voll beschäftigter Ar-
beitnehmer oder Arbeitnehmerinnen beträgt, können auch
mit einem Mindestarbeitsumfang von vier Unterrichtsstun-
den täglich anerkannt werden.

§ 3

Bei einer Studienreise im Sinne von § 11 Abs. 5 NBildUG kann
Bildungsarbeit bei beiden dort genannten Institutionen und
bei unterschiedlichen Stellen durchgeführt werden.

§ 4

Die Träger der anerkannten Bildungsveranstaltungen haben
bis spätestens zum 31. März  des der Veranstaltung folgen-
den Kalenderjahres der Anerkennungsbehörde Auskunft
über Gegenstand, Verlauf sowie Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen der Veranstaltungen nach amtlich eingeführ-
tem Muster zu geben.

§ 5

(1) Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung des
Niedersächsischen Freistellungsgesetzes vom 27. Oktober
1984 (Nieders. GVBI. S. 247) außer Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt 1. Mai 1997 in Kraft.
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Richtlinien zur Durchführung
des Anerkennungs-
und Berichtsverfahren
nach dem Niedersächsischen
Bildungsurlaubsgesetz

RdErl. d. MWK v. 18.2.1991,
geändert durch RdErl. d. MWK v. 10.12.1992

Zur Durchführung des Anerkennungs- und Berichtsverfah-
rens nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz
(NBildUG) in der Fassung vom 25.1.1991 (Nds. GVBI. S. 29)
bestimme ich folgendes:

I. Allgemein

(1) Ein Anspruch auf Bildungsurlaub besteht nur für an-
erkannte Veranstaltungen. Zuständige Stelle für die Aner-
kennung ist nach dem Beschluß des LM vom 17.12.1974
(Nds. MBI. S. 2009 - GültL MWK 210/14) das MWK.

(2.1) Die Veranstaltung muß öffentlich angekündigt wer-
den (z.B. in der Presse und an sonstigen dafür geeigneten
Stellen). Die Ankündigung kann auf den regionalen Ar-
beitsbereich des Veranstalters beschränkt werden. Das Pro-
gramm muß einem unbestimmten Personenkreis zugäng-
lich sein (z.B. durch Auslage und Versand).

(2.2) Die Veranstaltung muß so rechtzeitig angekündigt
werden, daß Interessenten und Interessentinnen den
Bildungsurlaubsanspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber
oder ihrer Arbeitgeberin fristgerecht geltend machen kön-
nen (§ 8 Abs. 1 NBildUG).

(3.1) Die Zulassung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
hat grundsätzlich nach der zeitlichen Reihenfolge der An-
meldungen zu erfolgen.

(3.2) Bei Veranstaltungen, die für Teilzeitbeschäftigte
ausgeschrieben sind, ist in der Anmeldebestätigung der
Hinweis aufzunehmen, daß die Veranstaltung nur für die-
sen Personenkreis anerkannt ist.

(4) Eine Ausnahme vom Offenheitserfordernis ist nur zu-
lässig, wenn dies aus besonderen pädagogischen Gründen
geboten ist. Solche pädagogischen Gründe liegen insbe-
sondere dann vor, wenn für die Teilnahme an der Veran-
staltung vergleichbare Bildungs- oder Erfahrungsvoraus-
setzungen erforderlich sind. Die Zugehörigkeit zu Partei-
en, politischen Vereinigungen, Bürgerinitiativen, Gewerk-
schaften, Religionsgemeinschaften, Arbeitgeberverbänden
oder ähnlichen Vereinigungen ist kein pädagogischer
Grund in diesem Sinne.

(5) Der Veranstalter hat nach Abschluß der Veranstaltung
dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin seine oder
ihre Teilnahme nach dem Muster der Anlage 6 (Formblatt
»T«) zu bestätigen.

II. Anerkennung einer Bildungsveranstaltung
auf Antrag des Trägers

(1.1) Träger, die erstmals die Anerkennung einer Veran-
staltung beantragen, haben den Nachweis ihrer Leistungs-
fähigkeit nach dem Muster der Anlage 1 (Formblatt »V«)
zu führen. Entsprechendes gilt für Änderungsanzeigen.

(1.2) Für Träger von Veranstaltungen, deren Einrichtun-
gen nach dem Erwachsenen- oder dem Jugendbildungs-
recht eines Landes der Bundesrepublik Deutschland aner-
kannt sind oder gefördert werden sowie für die Bundes-
zentrale oder die Landeszentralen für politische Bildung
findet Nr. 1.1 keine Anwendung.

(1.3) Träger von Bildungsveranstaltungen, die weder ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts noch als gemein-
nützig i.S. des Steuerrechts anerkannt sind, haben zugleich
mit dem Erstantrag zusätzliche Angaben über mindestens
zwei exemplarische Bildungsveranstaltungen aus den letz-
ten beiden Jahren zu machen, die sie in eigener päd-
agogischer Verantwortung durchgeführt haben.

(2) Die Anerkennung einer Veranstaltung soll spätestens
drei Monate vor Beginn nach dem Muster der Anlage 2
(Formblatt »A«) beim MWK beantragt werden. Bei Ver-
anstaltungen, die aus aktuellem Anlaß angeboten werden,
soll der Antrag möglichst zwei Monate vor Beginn gestellt
werden.

(3.1) Eine Wiederholungsveranstaltung muß hinsichtlich
des Programms und des Ablaufs mit einer Veranstaltung
übereinstimmen, die in den letzten beiden Jahren gegen-
über dem Träger nach § 10 NBildUG anerkannt ist.

(3.2) Die Anerkennung einer Wiederholungsveranstal-
tung soll spätestens zwei Monate vor Beginn nach dem
Muster der Anlage 3 (Formblatt »W«) beim MWK bean-
tragt werden.

(4.1) Eine Parallelveranstaltung muß hinsichtlich des Pro-
gramms und des Veranstaltungstermins mit einer bereits
gegenüber dem Träger anerkannten Veranstaltung über-
einstimmen.

(4.2 ) Die Anerkennung einer Parallelveranstaltung muß
unverzüglich nach dem Muster der Anlage 3 (Formblatt
»W«) beim MWK beantragt werden.

(5) Treten nach der Anerkennung einer Veranstaltung hin-
sichtlich der Lernziele, der Inhalte, der täglichen Arbeits-
zeiten oder sonstige, die Anerkennung berührende Ände-
rungen gegenüber den Angaben im Antrag ein, so ist dies
dem MWK unverzüglich anzuzeigen.

III. Anerkennung
einer Bildungsveranstaltung

auf Antrag eines Arbeitnehmers
oder einer Arbeitnehmerin

Ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin kann die An-
erkennung einer Veranstaltung nur beantragen, wenn

1. die Veranstaltung außerhalb Niedersachsens statt-
findet,

2. der Träger seinen Sitz nicht in Niedersachsen hat
und

3. der Träger die Anerkennung nicht selbst beantragt.
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Die Anerkennung soll spätestens zwei Monate vor Beginn
der Veranstaltung nach dem Muster der Anlage 4 (Form-
blatt »E«) beim MWK beantragt werden.

IV. Berichtspflicht

(1) Die Träger haben bis zum Ablauf des auf die Beendi-
gung der Veranstaltung folgenden Kalendervierteljahres
nach dem Muster der Anlage 5 (Formblatt »B«) über jede
anerkannte Veranstaltung Auskunft zu erteilen. Abwei-
chend von Satz 1 sind nicht durchgeführte Veranstaltun-
gen sowie Veranstaltungen, an denen kein nach dem
NBildUG freigestellter Arbeitnehmer oder keine nach dem
NBildUG freigestellte Arbeitnehmerin teilgenommen hat,
formlos anzuzeigen.

(2) Kommt der Träger der Berichtspflicht nicht nach, so
kann das MWK künftige Anträge dieses Trägers ablehnen.

V. Verwaltungsverfahren

Für den Widerruf und die Zurücknahme der Anerkennung
gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25.5.1976
(BGBI. I S. 1253), geändert durch Art. 7 Nr. 4 des Gesetzes
vom 2.7.1976 (BGBI. I S. 1749), insbesondere die Bestimmun-
gen der Teile ll und III sowie die Vorschriften der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960 (BGBI. I S. 17),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
17.12.1990 (BGBI. I S. 2809), über das Widerspruchs- und
Klageverfahren (insbesondere §§ 42, 58, 68 ff.).

Vl. Schlußbestimmung

Dieser Runderlaß tritt mit Wirkung vom 1.1.1991 in Kraft.
1) Gleichzeitig wird der Bezugserlaß aufgehoben.
2) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Runder-

lasses in der ursprünglichen Fassung vom 18.2.1991.
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